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äVE-EN 1, Teil 2c/1987

Einleitung

Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik
wurden vom Lenkungsausschuß der SEBE im ÖVE ver
abschiedet.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elektrotechnikverord
nung zu entnehmen.

Zu ergänzen ist in (4):

ÖVE-IM 12,

ÖVE-IM 11,

ÖVE-IM 15,

(4) Baustromverteiler für Nennspannungen bis
380 V Wechselspannung und für Ströme bis
400 A (in Zukunft bis 630 A)

Fabriksfertige Zählerschränke und Zählervertei
lerschränke bis 250 V gegen Erde

Fabriksfertige Installationsverteifer (FIV) bis
~380 V und ::-::-: 220 V

ÖVE-W/IEC 707, Prüfverfahren zur Ermittlung der Entflammbar
keit fester Isolierstoffe bei Einwirkung von Zünd
quellen.

Zu ergänzen ist mit Punkt 12:

(12) Zu diesen Bestimmungen bestehen keine regionalen und inter
nationalen Vorlagen.
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äVE-EN 1, Teil 2c/1987 § 25, § 30

Nachtrag c
zu den Bestimmungen über Errichtung von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen

bis - 1 000 V und =-== 1500 V.
Teif 2: Elektrische Betriebsmittel,

ÖVE..EN 15 Teil 2/1978.

Folgende Änderungen sind in den Bestimmungen durchzuführen:

In § 25.2.1 lauten (1) und (2) neu:

(1) das Einfügen einer mindestens 12 mm dicken Unterlage aus
Fiber-Silikat oder gleichwertigem Werkstoff oder

(2) das Einfügen eines mindestens 1 mm dicken Abdeckblechs
und zusätzlich einer mindestens 5 mm dicken Platte aus
Fiber-Silikat oder gleichwertigem Werkstoff.

Der § 30 Iautet neu:

§ 30. Schaltanlagen und Verteiler

Schaltanlagen und Verteiler (auch Tafeln, Gerüste, Schränke und Kästen)
müssen allen im Betrieb zu erwartenden Beanspruchungen, z. B. durch
Wärme (bei Kurzschluß), Feuchtigkeit, Staub, Gase, Dämpfe usw., stand
halten.

30.1 Bestimmungen für die Errichtung fabriksfertiger Schaltanla
gen und Verteiler

Für die Ausführung von fabriksfertigen Schaltanlagen und Vertei
lern bestehen gesonderte technische Bestimmungen 1C).

1e) Siehe ÖVE-IM 11, ÖVE-IM 12, ÖVE-ltvi 15, ÖVE-IM 22, VDE 0660, Teil 500.
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